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RS OGH 1996/9/18 13Os112/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1996

Norm

StGB §159 Abs1 Z2

Rechtssatz

Der Abschluß von Vergleichen im Zusammenhang mit deshalb tatsächlich geleisteten Ratenzahlungen sind

Kridahandlungen im Sinne des § 159 Abs 1 Z 2 StGB, handelt es sich doch auch dabei um willkürliche Zahlungen an

einzelne Gläubiger zu Lasten des gemeinsamen Befriedigungsfonds.
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